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Datum 22.11.2016 

Seite 1 von 1 

 

 

Aktenzeichen: 

22.5-3-5382032-551/16/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Mandelkow 

Zimmer 117 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Meckenheim, Bebauungsplan Nr. 80, „Unternehmerpark Kottenforst“ 
 
Ihr Schreiben vom 10.11.2016  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen. Insbesondere 
existiert ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen 
des 2. Weltkrieges (Laufgraben). Ich empfehle eine Überprüfung der 
zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen Be-
reich der beigefügten Karte sowie des konkreten Verdachtes.  Die 
Beauftragung der Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf 

Kampfmitteluntersuchung auf unserer Internetseite¹. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das 
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung  des abzuschie-
benden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls 
das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zu-
sätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unse-
rer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
(Mandelkow) 

Stadt Meckenheim 
Ordnungsamt 
Bahnhofstr. 22 
53340 Meckenheim 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5382032-551/16

 

Datum : 22.11.2016
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1:5.000Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen



Stellungnahme(n) (Stand: 05.12.2016)

Sie betrachten: Bebauungsplan "Unternehmerpark Kottenforst" - Offenlage

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Dietmar Albrecht, am: 29.11.2016 , Aktenzeichen: 310-11-24.108

Sehr geehrte Damen und Herren,

die geäußerten Bedenken in unserer Stellungnahme vom 18.11.2013 wegen des geringen
Sicherheitsabstandes zum Wald halten wir weiterhin aufrecht.

Mit freundlichen Grüssen
Im Auftrag

Albrecht

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1







































  
 
  
   
 

 

 
Bezirksregierung Köln, 50606 Köln 
 

 

Datum: 15. Dezember 2016 

Seite 1 von 2 

 

Aktenzeichen: 
53.6.2  

 
 

Auskunft erteilt: 

Herr Rupp 

 

guenter.rupp@bezreg-

koeln.nrw.de 

Zimmer: K 23  

Telefon: (0221) 147 - 4269 , 

Fax: (0221) 147 - 4168, 

 

Zeughausstraße 2-10, 

50667 Köln 

 

DB bis Köln Hbf,  

U-Bahn 3,4,5,16,18 

bis Appellhofplatz 

 

Besuchereingang (Hauptpforte): 

Zeughausstr. 8 

 

Telefonische Sprechzeiten: 

mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 

 

Besuchertag: 

donnerstags: 8:30 - 15:00 Uhr 

(weitere Termine nach Verein-

barung) 

 

Landeskasse Düsseldorf: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE34 3005 0000 0000 0965 60 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an zent-

ralebuchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

Stadtverwaltung Meckenheim 
Postfach 1180 
53333 Meckenheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 80 Unternehmerpar k Kotten-
forst 
 
Ihr Schreiben vom 11.11.2016 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter dem Punkt 2.2.2 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 80 „Un-
ternehmerpark Kottenforst“ führen Sie aus, dass der durch eine textliche 
Festsetzung enthaltene Ausschluss von Anlagen, die einen Betriebsbe-
reich bilden, u.a. der Sicherheit der angrenzenden gewerblichen und 
sonstigen Bauflächen dient. Hierzu weise ich darauf hin, dass gewerbli-
che Bauflächen bzw. Gewerbegebiete nicht allgemein einen Schutzan-
spruch gegenüber diesen störfallrechtlich zu beurteilenden Anlagen aus-
lösen. Der nach § 50 BImSchG über das Trennungsgebot ausgeführte 
Schutzanspruch betrifft im Fall von Gewerbegebieten beispielsweise 
öffentlich zugängliche Nutzungen/Gebäude, die einen entsprechend ho-
hen Publikums- bzw. Kundenverkehr generieren. Nicht aber allgemein 
im Gewerbegebiet zulässige Betriebe. 

Zu der dazugehörigen textlichen Festsetzung nach 1.3.1 empfehle ich, 
lediglich die Ausschlussformulierung nach Satz 1 dort aufzunehmen. 
Der nachfolgende Satz mit der Abbildung der Gefahrstofftabelle nach 
dem Anhang 1 des KAS-18 Leitfadens kann nur erläuternden Charakter 
haben, führt aber meines Erachtens an dieser Stelle eher zu Missver-
ständnissen. 



  
 
  
   
 
 

 

Datum: 15. Dezember 2016 

Seite 2 von 2 

Bezirksregierung Köln 

Diese Gefahrstoffauflistung in der Tabelle nach dem Anhang 1 des 
KAS-18 Leitfadens ist keines Falls abschließend. Es werden lediglich 
beispielhaft einzelne Gefahrstoffe aufgeführt, die häufig in Anlagen, die 
einen Betriebsbereich bilden, anzutreffen sind. Diese Vorgehensweise 
der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) ist in etwa an den Anhang 
1 des Ihnen bekannten Abstandserlasses NRW angelehnt. In der Liste 
nicht enthaltene Gefahrstoffe sind dementsprechend einer der jeweili-
gen Klassen I bis IV nach dem Leitfaden zuzuordnen. 

Aus diesem Grund empfehle ich, den Satz 2 der vg. Festsetzung, insbe-
sondere mit dem Verweis auf die Mengenschwellen in Spalte 4 der Ta-
belle über gefährliche Stoffe im Anhang 1 der Störfall-Verordnung (12. 
BImSchV), in die Begründung zum Bebauungsplan aufzunehmen oder 
eindeutig als Hinweis zu kennzeichnen. Die Abbildung der Gefahrstoff-
liste mit den Abstandszuweisungen nach dem Anhang 1 des KAS-18 
Leitfadens ist m. E. ohne weitere Erläuterungen an dieser Stelle nicht 
hilfreich. 

Abschließend weise ich noch darauf hin, dass seit Mitte 2015 die Se-
veso-III Richtlinie in nationales Recht hätte umgesetzt werden müssen. 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde aktuell mit Datum vom 
06.12.2016 an diese Richtlinie angepasst. Die Umsetzung der EU-
Richtlinie in der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) wird in Kürze erwar-
tet.  

Hinsichtlich der Beurteilung des Bebauungsplanentwurfes zur Gliede-
rung nach dem Abstandserlass und zur Geräuschkontingentierung nach 
DIN 45 691 gehe ich davon aus, dass diese Belange vom Rhein-Sieg-
Kreis als untere Immissionsschutzbehörde wahrgenommen werden. 

Diese Stellungahme wurde hausintern mit meinem Dezernat 52 (Abfall-
wirtschaft) abgestimmt und gilt diesbezüglich gleichermaßen für Abfall-
behandlungsanlagen, die dem Störfallrecht unterliegen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Rupp 



 
  Frankfurter Straße 61 a · 53721 Siegburg 

Volksbank   Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG   BIC: GENODED1BRS   IBAN: DE87 3806 0186 1001 2140 19 Telefon 02241 65423 · Telefax 02241 590032 

  E-Mail Siegburg@kb.rlv.de 

 

 
 
 
 

 
Kreisbauernschaft Bonn/Rhein-Sieg, Frankfurter Str. 61a, 53721 Siegburg 

 
An die 

Stadt Meckenheim 

Fachbereich 61 

z. Hd. Herrn Wichert 

Postfach 11 80 

53333 Meckenheim 

Kreisbauernschaft 
Bonn/Rhein-Sieg e.V. 

der Landwirte, Obst- und Gemüsebauern 
 
 
 
 

9. Dezember 2016 

 

 
 
 

 

46. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Meckenheim 
Bebauungsplan Nr. 80, „Unternehmerpark Kottenforst“ 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Wichert, 

 

in vorbezeichneter Angelegenheit schließen wir uns der Stellungnahme der 

Landwirtschaftskammer, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, an.  

 

Insbesondere wenden wir uns gegen die Anlage einer Streuobstwiese als Ausgleichs- und 

Kompensationsmaßnahme. Von ihr würde ein zusätzlicher Schädlingsdruck auf die 

benachbarten Obstanlagen ausgehen.  

Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft kann Alternativen aufzeigen, die für Landwirtschaft 

und Obstbau akzeptabel sind.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Rechtsanwalt Christoph Könen 

(Kreisgeschäftsführer) 
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